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Einreiseverbot 

§ 53. (1) Mit einer Rückkehrentscheidung wird vom Bundesamt mit Bescheid ein Einreiseverbot 
unter einem erlassen. Das Einreiseverbot ist die Anweisung an den Drittstaatsangehörigen, für einen 
festgelegten Zeitraum nicht in das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten einzureisen und sich dort nicht 
aufzuhalten. 

(1a) Ein Einreiseverbot ist, vorbehaltlich der Abs. 2 und 3, für die Dauer von 18 Monaten zu 
erlassen. 

(2) Ein Einreiseverbot gemäß Abs. 1 ist für die Dauer von mehr als 18 Monaten, höchstens jedoch 
für fünf Jahre zu erlassen. Bei der Bemessung der Dauer des Einreiseverbots hat das Bundesamt das 
bisherige Verhalten des Drittstaatsangehörigen mit einzubeziehen und zu berücksichtigen, inwieweit der 
Aufenthalt des Drittstaatsangehörigen die öffentliche Ordnung oder Sicherheit gefährdet oder anderen in 
Art. 8 Abs. 2 EMRK genannten öffentlichen Interessen zuwiderläuft. Dies ist insbesondere dann 
anzunehmen, wenn der Drittstaatsangehörige 

 1. wegen einer Verwaltungsübertretung gemäß § 20 Abs. 2 der Straßenverkehrsordnung 1960 
(StVO), BGBl. Nr. 159, iVm § 26 Abs. 3 des Führerscheingesetzes (FSG), BGBl. I Nr. 120/1997, 
gemäß § 99 Abs. 1, 1 a, 1 b oder 2 StVO, gemäß § 37 Abs. 3 oder 4 FSG, gemäß § 366 Abs. 1 
Z 1 der Gewerbeordnung 1994 (GewO), BGBl. Nr. 194, in Bezug auf ein 
bewilligungspflichtiges, gebundenes Gewerbe, gemäß den §§ 81 oder 82 des SPG, gemäß den 
§§ 9 oder 14 iVm § 19 des Versammlungsgesetzes 1953, BGBl. Nr. 98, oder wegen einer 
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Übertretung des Grenzkontrollgesetzes, des Meldegesetzes, des 
Gefahrengutbeförderungsgesetzes oder des Ausländerbeschäftigungsgesetzes rechtskräftig 
bestraft worden ist; 

 2. wegen einer Verwaltungsübertretung mit einer Geldstrafe von mindestens 1 000 Euro oder 
primären Freiheitsstrafe rechtskräftig bestraft wurde; 

 3. wegen einer Übertretung dieses Bundesgesetzes oder des Niederlassungs- und 
Aufenthaltsgesetzes rechtskräftig bestraft worden ist, sofern es sich dabei nicht um eine in Abs. 3 
genannte Übertretung handelt; 

 4. wegen vorsätzlich begangener Finanzvergehen oder wegen vorsätzlich begangener 
Zuwiderhandlungen gegen devisenrechtliche Vorschriften rechtskräftig bestraft worden ist; 

 5. wegen eines Verstoßes gegen die Vorschriften, mit denen die Prostitution geregelt ist, 
rechtskräftig bestraft worden ist; 

 6. den Besitz der Mittel zu seinem Unterhalt nicht nachzuweisen vermag; 

 7. bei einer Beschäftigung betreten wird, die er nach dem AuslBG nicht ausüben hätte dürfen, es sei 
denn, der Drittstaatsangehörige hätte nach den Bestimmungen des 
Ausländerbeschäftigungsgesetzes für denselben Dienstgeber eine andere Beschäftigung ausüben 
dürfen und für die Beschäftigung, bei der der Drittstaatsangehörige betreten wurde, wäre keine 
Zweckänderung erforderlich oder eine Zweckänderung zulässig gewesen; 

 8. eine Ehe geschlossen oder eine eingetragene Partnerschaft begründet hat und sich für die 
Erteilung oder Beibehaltung eines Aufenthaltstitels, für den Erwerb oder die Aufrechterhaltung 
eines unionsrechtlichen Aufenthaltsrechts, für den Erwerb der österreichischen 
Staatsbürgerschaft, zwecks Zugangs zum heimischen Arbeitsmarkt oder zur Hintanhaltung 
aufenthaltsbeendender Maßnahmen auf diese Ehe oder eingetragene Partnerschaft berufen, aber 
mit dem Ehegatten oder eingetragenen Partner ein gemeinsames Familienleben im Sinne des 
Art. 8 EMRK nicht geführt hat oder 

 9. an Kindes statt angenommen wurde und die Erteilung oder Beibehaltung eines Aufenthaltstitels, 
der Erwerb oder die Aufrechterhaltung eines unionsrechtlichen Aufenthaltsrechts, der Erwerb der 
österreichischen Staatsbürgerschaft, der Zugang zum heimischen Arbeitsmarkt oder die 
Hintanhaltung aufenthaltsbeendender Maßnahmen ausschließlicher oder vorwiegender Grund für 
die Annahme an Kindes statt war, er jedoch das Gericht über die wahren Verhältnisse zu den 
Wahleltern getäuscht hat. 

(3) Ein Einreiseverbot gemäß Abs. 1 ist für die Dauer von höchstens zehn Jahren, in den Fällen der 
Z 5 bis 8 auch unbefristet zu erlassen, wenn bestimmte Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass der 
Aufenthalt des Drittstaatsangehörigen eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Ordnung oder 
Sicherheit darstellt. Als bestimmte Tatsache, die bei der Bemessung der Dauer des Einreiseverbotes 
neben den anderen in Art. 8 Abs. 2 EMRK genannten öffentlichen Interessen relevant ist, hat 
insbesondere zu gelten, wenn 

 1. ein Drittstaatsangehöriger von einem Gericht zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von mehr als 
drei Monaten, zu einer bedingt oder teilbedingt nachgesehenen Freiheitsstrafe von mehr als sechs 
Monaten oder mehr als einmal wegen auf der gleichen schädlichen Neigung beruhenden 
strafbaren Handlungen rechtskräftig verurteilt worden ist; 

 2. ein Drittstaatsangehöriger von einem Gericht wegen einer innerhalb von drei Monaten nach der 
Einreise begangenen Vorsatztat rechtskräftig verurteilt worden ist; 

 3. ein Drittstaatsangehöriger wegen Zuhälterei rechtskräftig verurteilt worden ist; 

 4. ein Drittstaatsangehöriger wegen einer Wiederholungstat oder einer gerichtlich strafbaren 
Handlung im Sinne dieses Bundesgesetzes oder des Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetzes 
rechtskräftig bestraft oder verurteilt worden ist; 

 5. ein Drittstaatsangehöriger von einem Gericht zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von mehr als 
fünf Jahren rechtskräftig verurteilt worden ist; 

 6. auf Grund bestimmter Tatsachen die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Drittstaatsangehörige 
einer kriminellen Organisation (§ 278a StGB) oder einer terroristischen Vereinigung (§ 278b 
StGB) angehört oder angehört hat, terroristische Straftaten begeht oder begangen hat (§ 278c 
StGB), Terrorismus finanziert oder finanziert hat (§ 278d StGB) oder eine Person für 
terroristische Zwecke ausbildet oder sich ausbilden lässt (§ 278e StGB); 

 7. auf Grund bestimmter Tatsachen die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Drittstaatsangehörige 
durch sein Verhalten, insbesondere durch die öffentliche Beteiligung an Gewalttätigkeiten, durch 
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den öffentlichen Aufruf zur Gewalt oder durch hetzerische Aufforderungen oder Aufreizungen, 
die nationale Sicherheit gefährdet oder 

 8. ein Drittstaatsangehöriger öffentlich, in einer Versammlung oder durch Verbreiten von Schriften 
ein Verbrechen gegen den Frieden, ein Kriegsverbrechen, ein Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit oder terroristische Taten von vergleichbarem Gewicht billigt oder dafür wirbt. 

(4) Die Frist des Einreiseverbotes beginnt mit Ablauf des Tages der Ausreise des 
Drittstaatsangehörigen. 

(5) Eine gemäß Abs. 3 maßgebliche Verurteilung liegt nicht vor, wenn sie bereits getilgt ist. § 73 
StGB gilt. 

(6) Einer Verurteilung nach Abs. 3 Z 1, 2 und 5 ist eine von einem Gericht veranlasste 
Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher gleichzuhalten, wenn die Tat unter 
Einfluss eines die Zurechnungsfähigkeit ausschließenden Zustandes begangen wurde, der auf einer 
geistigen oder seelischen Abartigkeit von höherem Grad beruht. 
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